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RS OGH 1990/1/30 4Ob152/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1990

Norm

UWG §2 D2

UWG §6

Rechtssatz

Die Umwandlung einer Herkunftsgabe in eine Bescha3enheitsgabe oder Gattungsangabe ist erst dann anzunehmen,

wenn nur noch ein ganz unbeträchtlicher Teil der beteiligten Verkehrskreise in ihr einen Hinweis auf die örtliche

Herkunft der Ware sieht. Für einen solchen Bedeutungswandel ist der Verletzer beweisp7ichtig, muß er doch die

starke tatsächliche Vermutung des Gegenteils widerlegen; bei der Prüfung der Verkehrsau3assung kommt es vor allem

auf die Ansicht der Verbraucher, weniger auf die der Mitbewerber und Händler an. - "Indischer Täbris".
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